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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.09.1990

Norm

StGB §153

Rechtssatz

Aus der im Verhältnis zum Vertretenen bestimmungswidrigen Ausübung einer Befugnis allein kann nicht ohne

weiteres und ohne nähere Begründung geschlossen werden, daß das die Interessen des Vertretenen

beeinträchtigende Tun, mit dem sich ein Machthaber im Rahmen seiner Vollmacht über die ihm im Innenverhältnis

gezogenen Schranken hinwegsetzt, einen Vermögensnachteil seines Machtgebers zur Folge haben muß.
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